
Kehrichtentsorgung

Die Entsorgung des Kehrichts erfolgt nach dem Entsorgungsreglement. Jeder Abfallverursacher ist
dafür verantwortlich, dass seine Abfälle vorschriftsgemäss beseitigt werden. Der Kehricht ist in
gebührenpflichtigen Kehrichtsäcken zu 35, 60 oder 110 l Inhalt bereitzustellen. Das Abfuhrgut darf
erst am Abfuhrtag (in der Regel Dienstag) an den Sammelstellen entlang der Strassenzüge deponiert
werden. Die gebührenpflichtigen Kehrichtsäcke können auch in Normcontainern bereitgestellt
werden.

Sperrige Einzelkehrichtstücke und Kehrichtsäcke sind mit einer Gebührenmarke zu versehen.

Periodisch werden für Gartenabfälle, Altpapier, Textilien, Altmetalle, Steinwaren usw.
Spezialabfuhren oder Sammlungen durchgeführt.

Hier sind alle Daten zu suchen.

Zuständiges Amt

Gemeindekanzlei

zurück

https://www.oberlunkhofen.ch/public/upload/assets/4089/Entsorgungsreglement%202014_24.pdf?fp=1
https://www.oberlunkhofen.ch/freizeit/anlaesse.html/778
https://www.oberlunkhofen.ch/id/506

